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Kundmachung

Aufgrund des § 17Abs. 3 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes2017, BGBI. l Nr. 116/2016,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBI. l Nr. 112/2023, wird durch den Gemeinderat der
Gemeinde Obernberg am Brenner verordnet:

Artikel l

Die Kanalgebührenverordnung der Gemeinde Obernberg am Brenner, kundgemacht am
18.12.2017, zuletzt geändert am 22.11.2021, wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses
vom 14.12.2023 geändert wie folgt:

1. Die Anschlussgebühr nach § 3 Abs. 2 beträgt Euro 6,35 je m3 der Bemessungsgrundlage.
Die Mindestanschlussgebühr nach § 3 Abs. 2 beträgt Euro 2.310,-.

2. Die Benutzungsgebühr nach § 4 Abs. 3 beträgt Euro 2,53 je m3 Wasserverbrauch.

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 2024 in Kraft.
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Auszug aus dem öffentlichen Sitzunasprotokoll der Gemeinde Obernbera:
Aufgenommen in der Sitzung des Gemeinderates am 14. Dezember 2023 im Sitzungsraum.

Anwesend: Mag.JosefSaxer
Alois Messner
Florian Penz
Martin Gröbner
Anton Hörtnagl
Ernst Waldner
Christian Strickner
Gottlieb Knoflach
Raimund Jenewein
David Egg
Christian Annewanter, Vertretung für Herrn Roman Grünerbl

Entschuldigt ferngeblieben: Roman Grünerbl

Schriftführer: Walter Penz

zu Punkt 10: Änderung der Kanalgebührenverordnung. Beratung und Beschlussfassung;

Die Gemeinde Obernberg erhebt zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Schmutzwasserkanals
Gebühren. Aufgrund der allgemeinen Teuerung und der Vorgaben der Richtlinien des
Wasserleitungsfonds ist eine Anpassung der wesentlichen Gebührenbestandteile erforderlich.
Im vorliegenden Entwurf werden die Anschlussgebühren und die laufenden Gebühren angepasst.
Nach kurzer Diskussion wird wie folgt die Genehmigung des Verordnungsentwurfes erteilt:

Auf Antrag des Bürgermeisters wird der vorliegende Entwurf der über Änderung der
Kanalgebührenverordnung wie folgt einstimmig beschlossen:

Aufgrund des § 17 Abs. 3 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBI. I Nr. 116/2016, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBI. I Nr. 112/2023, wird durch den Gemeinderat der Gemeinde
Obernberg am Brenner verordnet:

Artikel I
Die Kanalgebührenverordnung der Gemeinde Obernberg am Brenner, kundgemacht am 18.12.2017,
zuletzt geändert am 22.11.2021, wird aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 14.12.2023
geändert wie folgt:
l. Die Anschlussgebühr nach § 3 Abs. 2 beträgt Euro 6,35 je m3 der Bemessungsgrundlage. Die
Mindestanschlussgebühr nach § 3 Abs. 2 beträgt Euro 2.310,-.
2. Die Benutzungsgebühr nach § 4 Abs. 3 beträgt Euro 2,53 je m3 Wasserverbrauch.
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Artikel II

Diese Verordnung tritt mit l. Oktober 2024 in Kraft.

Abstimmunaseraebnis:

Ja:
Nein:

Enthaltung:
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Für die'kichtiakeit:
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Obernberg, am 17.01.2024
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